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Wichtige Steuertermine  
September 2022 
12.09. Umsatzsteuer 

 Lohnsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchenlohnsteuer ev. und röm.-kath. 

12.09. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer 

 Solidaritätszuschlag 

 Kirchensteuer ev. und röm.-kath. 

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.09.2022. 
Diese Schonfrist gilt nicht bei Bar- und 

Scheckzahlungen. Achtung: Bei Scheck-
zahlungen gilt die Zahlung erst drei Tage 
nach Eingang des Schecks als geleistet! 

Tipps und Hinweise 

1. ... für alle Steuerzahler 

Energiepreispauschale  

Wann und für wen gibt es die 300 €? 

Die Energiepreispauschale in Höhe von 300 € steht je-
der anspruchsberechtigten Person nur einmal zu, auch 
wenn im Jahr 2022 mehrere Tätigkeiten ausgeübt wer-
den. Arbeitnehmer erhalten die Pauschale von den Ar-
beitgebern, und zwar mit dem Septembergehalt. Daher 
lohnt sich ein letzter Blick auf den FAQ-Katalog, den 
das Bundesfinanzministerium veröffentlicht hat. Das 
Wichtigste daraus im Überblick: 

 Die Pauschale erhalten alle unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtigen Personen, die im Jahr 2022 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbe-
betrieb, selbständiger Arbeit oder einer Arbeitneh-
mertätigkeit (aktive Beschäftigung) erzielt haben. 
Auch Arbeitnehmer in der passiven Phase der Al-
tersteilzeit, Freiwillige im Bundesfreiwilligen-
dienst, Personen, die ausschließlich steuerfreien 
Arbeitslohn beziehen (z.B. ehrenamtlich tätige 
Übungsleiter), und Arbeitnehmer in Kurzarbeit sind 
anspruchsberechtigt. Rentner und Pensionäre erhal-
ten die 300 € nur dann, wenn sie in einem aktiven 
Dienstverhältnis oder als Freiberufler bzw. Unter-
nehmer tätig sind und neben ihren Alterseinkünften 
Einkünfte aus einer dieser Tätigkeiten beziehen. 

 Der Anspruch auf die Energiepreispauschale ent-
steht zum 01.09.2022. Bei Arbeitnehmern zahlt der 
Arbeitgeber die Pauschale im Regelfall im Septem-
ber 2022 über die Lohnabrechnung aus. Bei ande-
ren Anspruchsberechtigten (z.B. kurzfristig Be-
schäftigte) wird die Pauschale vom Finanzamt über 
die Einkommensteuerveranlagung 2022 gewährt, 
indem die festgesetzte Einkommensteuer entspre-
chend gemindert wird. Ein gesonderter Antrag in 
der Erklärung ist hierfür nicht erforderlich. 
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 Arbeitgeber bekommen die an ihre Arbeit-
nehmer ausgezahlten Energiepreispauschalen 
später erstattet. Sie können diese bei der abzu-
führenden Lohnsteuer gegenrechnen. Die Aus-
zahlung der Pauschale stellt für Arbeitgeber 
eine Betriebsausgabe dar, die Erstattung über 
die Lohnsteuer-Anmeldung im Gegenzug eine 
Betriebseinnahme. 

 Bei Land- und Forstwirten, Gewerbetreiben-
den und Selbständigen werden die zum 
10.09.2022 festgesetzten Einkommensteuer-
Vorauszahlungen um 300 € gemindert. Das 
Finanzamt verschickt entweder geänderte Vo-
rauszahlungsbescheide oder nimmt eine ver-
waltungsinterne Herabsetzung vor. 

 Arbeitnehmer müssen die Energiepreispau-
schale als Arbeitslohn versteuern, andere 
Steuerzahler als sonstige Einkünfte (die Frei-
grenze von 256 € findet keine Anwendung). 

Anachronismus  

Schwarzer Anzug und Krawatte sind 
Privatvergnügen 

Kosten typischer Berufskleidung (z.B. Unifor-
men, Richterroben, Blaumänner und Arbeits-
schutzanzüge) dürfen als Werbungskosten bzw. 
Betriebsausgaben abgezogen werden. Das gilt 
gleichermaßen für Arbeitnehmer und für Selb-
ständige. Das Finanzamt erkennt auch die Ausga-
ben für die Reinigung typischer Berufskleidung 
(Waschen, Trocknen und Bügeln) an. Abziehbar 
sind sowohl die Kosten für die Wäscherei als 
auch das Waschen in Eigenregie. 

Aufwendungen für bürgerliche Kleidung er-
kennt das Finanzamt dagegen nicht als Wer-
bungskosten oder Betriebsausgaben an, selbst 
wenn diese Kleidung ausschließlich bei der Be-
rufsausübung getragen wird. Maßgeblich ist für 
den Fiskus insoweit, dass derartige Kleidung the-
oretisch auch privat getragen werden kann. Für 
den Kostenabzug ist dann keine klare Abgrenzung 
zur privaten Nutzung möglich. Unerheblich ist für 
die steuerliche Einordnung, ob der Steuerzahler 
die Kleidung tatsächlich privat nutzt. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Abzugsver-
bot für bürgerliche Kleidung kürzlich erneut be-
kräftigt. Geklagt hatten Eheleute, die beide als 
selbständige Trauerredner tätig waren. In ihrer 
Gewinnermittlung hatten sie Aufwendungen für 
schwarze Anzüge, Blusen und Pullover als Be-
triebsausgaben verbucht. Das Finanzamt und das 
Finanzgericht lehnten die steuerliche Berücksich-
tigung dieser Aufwendungen ab. 

Der BFH hat bestätigt, dass Kleidungskosten un-
verzichtbare Aufwendungen der Lebensführung 
sind und grundsätzlich nicht abgezogen werden 

können. Sie sind nur dann abziehbar, wenn es sich 
um Kosten typischer Berufskleidung handelt. 
Laut BFH fallen schwarze Anzüge, Blusen und 
Pullover nicht hierunter, da sie zur bürgerlichen 
Kleidung gehören, die auch privat getragen wer-
den kann (oder könnte). Für diese Kleidungsstü-
cke ist kein Betriebsausgabenabzug zu gewähren, 
selbst wenn die Kleidung ausschließlich bei der 
Berufsausübung genutzt wird oder die Trauernden 
das Tragen von schwarzer Kleidung erwarten. 

Hinweis: Das BFH-Urteil wirkt sich auf alle 
Erwerbstätigen aus, die bei ihrer Berufsaus-
übung bürgerliche Kleidung tragen und die 
Kosten hierfür steuermindernd absetzen wol-
len. Auch Bestatter, Kellner und Geistliche 
können ihre Aufwendungen für schwarze An-
züge nicht mehr abziehen. Ältere Entscheidun-
gen, in denen der BFH das noch anders beur-
teilt habe, seien überholt. 

2. ... für Unternehmer 

Gewinnminderung  

Zweifelsfragen zum Investitions-
abzugsbetrag beantwortet 

Kleine und mittlere Betriebe können die gewinn-
mindernde Wirkung von künftigen betrieblichen 
Investitionen vorverlegen, indem sie bis zu 50 % 
der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines 
Wirtschaftsguts als Investitionsabzugsbetrag ab-
ziehen. Durch die so erreichte Gewinnminderung 
kann die Steuerlast gesenkt und ein Liquiditäts-
vorteil erzielt werden, der die spätere Investition 
erleichtert. Durch die Bildung von Investitionsab-
zugsbeträgen lässt sich im Ergebnis also Ab-
schreibungsvolumen der Wirtschaftsgüter in ein 
Jahr vor der tatsächlichen Investition verschieben. 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat kürzlich 
Zweifelsfragen rund um die Bildung und Auflö-
sung von Investitionsabzugsbeträgen beantwortet. 
Einige Aussagen im Überblick: 

 Betriebe können Investitionsabzugsbeträge nur 
in Wirtschaftsjahren bilden, in denen ihr Ge-
winn nicht mehr als 200.000 € beträgt. Ändert 
das Finanzamt eine Steuerfestsetzung bzw. 
Feststellung nachträglich, so dass die Gewinn-
grenze überschritten ist, führt dies zum Weg-
fall gebildeter Investitionsabzugsbeträge. 

 Investitionsabzugsbeträge müssen nicht zwin-
gend bereits im Rahmen der Steuererklärung 
gebildet werden, sie können auch nach Erge-
hen der Steuerbescheide geltend gemacht wer-
den, wenn diese verfahrensrechtlich noch än-
derbar sind (z.B. im Einspruchsverfahren). 

 Wer einen Investitionsabzugsbetrag bildet, 
muss die Anschaffung innerhalb von drei Jah-
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ren vornehmen. Bleibt die Investition binnen 
dieser Frist aus, macht das Finanzamt den In-
vestitionsabzugsbetrag im Jahr der ursprüngli-
chen Bildung wieder rückgängig. 

 Voraussetzung für die Bildung von Investiti-
onsabzugsbeträgen ist, dass das betreffende 
Wirtschaftsgut nach Anschaffung bzw. Her-
stellung mindestens bis Ende des folgenden 
Wirtschaftsjahres vermietet oder in einer in-
ländischen Betriebsstätte (fast) ausschließlich 
betrieblich genutzt wird (mindestens zu 90 %). 
Werden diese Nutzungsvoraussetzungen nicht 
erfüllt, ist der Investitionsabzugsbetrag eben-
falls rückabzuwickeln. 

Hinweis: Das BMF hat zudem zahlreiche Spe-
zialfragen beantwortet, unter anderem zu den 
Auswirkungen von Investitionsabzugsbeträgen 
auf andere Besteuerungsgrundlagen (z.B. 
Steuerrückstellungen), außerdem zu buchtech-
nischen und verfahrensrechtlichen Grundlagen 
und zur Nichteinhaltung der Verbleibens- und 
Nutzungsfristen. 

Gewerbesteuer  

Wann Mieten für Messestandflächen 
hinzuzurechnen sind 

Viele Gewerbebetriebe zahlen Miet- und Pacht-
zinsen für die Benutzung unbeweglicher Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens und setzen sie 
in ihrer steuerlichen Gewinnermittlung ab. Diese 
Zinsen müssen bei der Berechnung des gewerbe-
steuerlich maßgeblichen Gewerbeertrags (Steuer-
bemessungsgrundlage) zu einem Teil wieder hin-
zugerechnet werden. 

Hinweis: Durch die gewerbesteuerliche Hin-
zurechnung soll die Ertragskraft des Gewerbe-
betriebs unabhängig von dessen Eigen- und 
Fremdkapitalausstattung erfasst werden („Ziel 
der Finanzierungsneutralität“). 

In einem vom Bundesfinanzhof (BFH) entschie-
denen Streitfall ging es um Mietentgelte für Mes-
sestandflächen, die ein Unternehmen zu Ausstel-
lungszwecken anmietet. Die Mietentgelte sind 
laut BFH nur dann gewerbesteuerlich hinzuzu-
rechnen, wenn die Fläche bei unterstelltem Eigen-
tum des ausstellenden Unternehmens zu dessen 
Anlagevermögen gehören würde. 

Geklagt hatte eine GmbH, deren Unternehmens-
gegenstand die Entwicklung, die Herstellung und 
der Vertrieb von Maschinen war. Sie selbst unter-
hielt keinen Direktvertrieb, sondern verkaufte ihre 
Produkte durch ein stehendes Händlernetz. In den 
Streitjahren hatte die GmbH wiederholt auf be-
stimmten Messen diverse Ausstellungsflächen 
und Räumlichkeiten angemietet, um dort ihre 
Produkte zu präsentieren. Sie zog die Kosten hier-

für von ihrem Gewinn ab, nahm aber keine ge-
werbesteuerliche Hinzurechnung vor. Nach einer 
Betriebsprüfung war das Finanzamt der Auffas-
sung, dass der gewerbliche Gewinn der GmbH um 
einen Teil der Mietzinsen erhöht werden müsste. 

Der BFH hat jedoch entschieden, dass eine Hin-
zurechnung nicht in Betracht kommt, weil kein 
fiktives Anlagevermögen anzunehmen ist. Für 
die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen kommt 
es darauf an, ob der Geschäftszweck des betref-
fenden Unternehmens und auch die speziellen be-
trieblichen Verhältnisse (z.B. Bedeutung der Mes-
sepräsenz innerhalb des von dem Unternehmen 
praktizierten Vertriebssystems) das dauerhafte 
Vorhandensein einer entsprechenden Messestand-
fläche erfordern. Die Messestandflächen waren 
durch die vereinzelte kurzzeitige Anmietung nicht 
dem (fiktiven) Anlagevermögen zuzuordnen. 

3. ... für GmbH-
Geschäftsführer 

Wegzugsbesteuerung  

Teilentgeltliche Übertragung von 
GmbH-Anteilen birgt Risiken 

Bei unentgeltlichen Anteilsübertragungen auf im 
Ausland ansässige Steuerpflichtige kommt eine 
Vorschrift zur Wegzugsbesteuerung zur Anwen-
dung. Diese Vorschrift ist nicht einschränkend 
dahingehend auszulegen, dass das Recht Deutsch-
lands zur Besteuerung der in den unentgeltlich 
übertragenen Anteilen ruhenden stillen Reserven 
ausgeschlossen oder beschränkt werden müsste. 
So lässt sich ein Urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zusammenfassen. 

Im Streitfall hatte ein Vater auf seinen in den 
USA ansässigen Sohn einen Anteil an einer deut-
schen GmbH übertragen, deren Vermögen über-
wiegend aus Grundvermögen im Inland bestand. 
Zeitnah hatte er auch Anteile auf seine Ehefrau 
übertragen. Finanzamt und Finanzgericht behan-
delten die Übertragungen als teilentgeltliche Er-
werbe. Für den unentgeltlichen Teil der Übertra-
gung auf den Sohn hielten sie die Voraussetzun-
gen einer Wegzugsbesteuerung für erfüllt. 

Der BFH hat dies bestätigt. Zweifellos habe der 
Gesetzgeber trotz der Reform des Außensteuerge-
setzes (AStG) auch weiterhin Fälle in die „Weg-
zugsbesteuerung“ einbeziehen wollen, in denen es 
nicht zu einem Ausschluss oder einer Beschrän-
kung des deutschen Besteuerungsrechts an Ver-
äußerungsgewinnen komme. Eine entsprechende 
einengende Auslegung sei auch nicht aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht geboten. Im Streitfall be-
stand laut BFH die den sofortigen Besteuerungs-
zugriff rechtfertigende abstrakte Gefahr, dass die 
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GmbH (z.B. durch Umschichtung ihres Vermö-
gens) ihren Charakter als Immobiliengesellschaft 
verlieren könnte, ohne dass hieran eine Besteue-
rung in Deutschland geknüpft wäre. Eine Beru-
fung auf die Kapitalverkehrsfreiheit scheide 
aus, da sich bezogen auf Schenkungen seit dem 
maßgebenden Stichtag (31.12.1993) keine we-
sentliche Änderung der Rechtslage ergeben habe. 

Hinweis: Das AStG wurde zum 01.07.2021 
geändert. Auch nach der Neufassung steht die 
unentgeltliche Übertragung auf eine nicht un-
beschränkt steuerpflichtige Person der Veräu-
ßerung von Anteilen zum gemeinen Wert 
gleich. Die Urteilsgrundsätze gelten daher 
auch für die aktuelle Fassung des AStG. 

4. ... für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer 

9-€-Ticket  

Zuschüsse des Arbeitgebers zu den 
Aufwendungen für den ÖPNV 

Zuschüsse, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern 
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 
zu deren Aufwendungen für Tickets zur Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel gewähren, sind bis zur 
Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmers 
steuer- und sozialversicherungsfrei. 

Für die Monate Juni, Juli und August 2022 wird 
es für die Steuerfreiheit nicht beanstandet, wenn 
die Zuschüsse des Arbeitgebers die Aufwendun-
gen des Arbeitnehmers für 9-€-Tickets zur Nut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel übersteigen. 
Dies gilt allerdings nur, soweit die Zuschüsse die 
Aufwendungen bezogen auf das Kalenderjahr 
2022 insgesamt nicht übersteigen. Somit ist eine 
Jahresbetrachtung vorzunehmen. 

Beispiel: Der Arbeitgeber bezuschusst die 
Fahrkarte des Arbeitnehmers mit 40 € monat-
lich. Die Jahreskosten des Arbeitnehmers für 
den ÖPNV betragen - unter Berücksichtigung 
des 9-€-Tickets für drei Monate - 500 €. 

Der Arbeitgeberzuschuss in Höhe von (12 x 
40 € =) 480 € zu den Aufwendungen des Ar-
beitnehmers von insgesamt 500 € ist in voller 
Höhe steuerfrei. 

Werden dagegen - bezogen auf das Kalenderjahr 
2022 - insgesamt höhere Arbeitgeberzuschüsse 
gezahlt, als der Arbeitnehmer an tatsächlichen 
Aufwendungen hatte, liegt in Höhe des Diffe-
renzbetrags steuerpflichtiger Arbeitslohn vor. 

Abwandlung: Die Jahreskosten des Arbeit-
nehmers für den ÖPNV betragen unter Be-
rücksichtigung des 9-€-Tickets für drei Monate 
lediglich 400 €. 

Der die tatsächlichen Aufwendungen des Ar-
beitnehmers übersteigende Arbeitgeberzu-
schuss in Höhe von 80 € ist als steuerpflichti-
ger Arbeitslohn zu behandeln. 

Die steuerfreien Arbeitgeberleistungen mindern 
den als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag. 
Der Arbeitgeber hat sie in der Lohnsteuerbe-
scheinigung anzugeben. Zu bescheinigen sind die 
gesamten steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse für 
das Kalenderjahr 2022. Im Ausgangsbeispiel hat 
der Arbeitgeber somit 480 € und in der Abwand-
lung 400 € zu bescheinigen. 

5. ... für Hausbesitzer 

Abschreibung  

Neue Arbeitshilfe zur Kaufpreis-
aufteilung veröffentlicht 

Vermieter sind nach dem Kauf eines Mietobjekts 
naturgemäß daran interessiert, dass das Finanzamt 
einen möglichst hohen Teil des Kaufpreises dem 
Gebäude zuordnet. Nur dieser Kostenteil fließt in 
die Bemessungsgrundlage der Gebäudeabschrei-
bung ein und mindert somit die Vermietungsein-
künfte. Der Teil des Gesamtkaufpreises, der auf 
den nichtabnutzbaren Grund und Boden entfällt, 
ist nicht abschreibbar und kann also keine steu-
ermindernde Wirkung entfalten. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat eine ak-
tualisierte Arbeitshilfe zur Kaufpreisaufteilung 
bei bebauten Grundstücken veröffentlicht. In 
dem Berechnungstool werden unter anderem der 
Gesamtkaufpreis, die Wohn- und Nutzfläche, die 
Grundstücksgröße und der Bodenrichtwert abge-
fragt. Ausgegeben werden dann die ermittelten 
Einzelwerte für Grund und Boden sowie bauliche 
Anlagen, die anschließend - nach ihren prozentua-
len Verhältnissen - in Kaufpreisanteilen in Euro 
ausgedrückt werden. 

Hinweis: Die Finanzämter erkennen eine im 
Kaufvertrag vorgenommene nachvollziehbare 
Kaufpreisaufteilung grundsätzlich an, sofern 
sie nicht nur zum Schein getroffen wurde und 
keinen Gestaltungsmissbrauch darstellt. Mit 
der Arbeitshilfe lässt sich der Vorwurf einer 
solchen Scheinvereinbarung oder eines Gestal-
tungsmissbrauchs entkräften. Abrufbar ist das 
neue Berechnungstool auf den Internetseiten 
des BMF (Rubrik „Themen“ → „Steuern“ → 
„Steuerarten“ → „Einkommensteuer“). 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


